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Hilfsbedürftigkeit 

Verletztes oder verwaistes Jungtier

Jungtier oder ausgewachsenes Wildschwein? 
Sollten Sie ein hilfsbedürftiges ausgewachsenes Wildschwein entdecken, bitte nicht

weiter nähern, sondern Abstand halten! Es besteht ein hohes Verletzungsrisiko.

Männliche Wildschweine haben ein Gewicht von über 100 kg. Bitte Polizei oder

Jagdausübungsberechtigte informieren. Die Informationspflicht gilt auch bei Fund

hilfsbedürftiger Jungtiere.  

Jedes hilfebedürftige Tier darf kurzzeitig und zur Pflege in Obhut genommen werden.

Wildschweine dürfen in Deutschland NICHT wieder ausgewildert werden! Wildschweine

gehören zu jagdbarem Wild, bitte vor der Inobhutnahme Polizei oder

Jagdausübungsberechtige informieren. 

Das Anfassen ohne Handschuhe führt NICHT zur Aufgabe des Jungtieres durch die Eltern.

Daher bitte bei nicht vorhandener Hilfebedürftigkeit Tier in freier Wildbahn belassen!  

Sind Sie sich sicher, dass das Jungtier hilfsbedürftig ist und sich kein

ausgewachsenes Wildschwein in der Nähe befindet, können verwaiste oder

hilfsbedürftige Frischlinge bis ca. 10 kg relativ gefahrlos in Obhut genommen

werden. Bitte dennoch jederzeit nach Elterntieren Ausschau halten! Unbedingt

Abstand halten, wenn Mütter Jungtiere führen! 

Eigenschutz und rechtliche Situation

Hilfsbedürftigkeit besteht bei: offensichtlichen Verletzungen, bei wiederholten

unkoordinierten Bewegungen, wiederholtem Niederstürzen. Lahmheit,

Maden-/Fliegeneierbefall, Angriff und Verletzungen durch Fressfeinde, bei

Tod des Muttertieres im relevanten Aufzucht-/Säugezeitalter der Jungtiere, 
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